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1. WAS ist das Veterinärinformationssystem 

Das Veterinärinformationssystem (VIS) ist eine Datenbank, in welcher Stamm-, Betriebs- und Veterinärdaten der 

Tierhalter, sowie Tierbewegungen registriert werden.  

 

2. WARUM gibt es das Veterinärinformationssystem 

Unter Vorgabe der Europäischen Union, wurde in Österreich das VIS zur Seuchenvorbeugung und –bekämpfung 

geschaffen. 

 

3. WIE kann gemeldet werden (VIS Hotline Tel: 01-71128-8100) 

 Internet www.ovis.at 

 Fax  Nur mit Originalformularen (VIS-Block)  Fax Nr: 01-71128-7782 

Achtung: Verwendung anderer Formate z.B. Viehverkehrsscheine werden durch die VIS nicht anerkannt. 

 

4. WER ist meldepflichtig    5. WER ist nicht meldepflichtig 

 Jeder Schaf- und Ziegenhaltende Betrieb  Transporteure 

 Aufenthaltsorte (Alm, Schau,..)      

 Viehhandelsbetriebe     

 Schlachtbetriebe 

 Sammelstellen 

 

 

 

6. MELDEPFLICHTIGE Ereignisse   7. NICHT MELDEPFLICHTIGE Ereignisse 

 Abgang von lebenden Tieren aus dem Betrieb  Hausschlachtung 

 Zugang von lebenden Tieren in den Betrieb  Verbringung von Schlachtkörpern 

 Schlachtung (untersuchungspflichtig)   Geburten und Verendungen 

 Zugang und Schlachtung (Zeitraum max. 72 Stunden) 

 

Achtung: Gemeldet  werden Tierbewegungen,  nicht nur Zu- und Verkaufsmeldungen!! 

 

8. Welche MELDEDATEN sind anzugeben 

 LFBIS des Tierhalters (Vordruck) 

 Tierart  

 Datum der Verbringung 

 Anzahl der verbrachten Tiere (Keine Ohrmarkennummer) 

 Meldeereignis – ist auf Meldeschein vorgedruckt und nur anzukreuzen 

 LFBIS des Gegenbetriebes (LFBIS, AMA Nummer) 

 LFBIS des Transporteurs 

 

9. MELDEFRIST 7 Kalendertage 

Was muss am STICHTAG 1. April 

gemeldet werden 

Tierbestand, Hausschlachtungen = nur 

für den Eigenbedarf Mehrfachantrag 

MFA - AMA-Tierliste): Betriebe, die nicht 

bei der AMA gemeldet sind, erhalten 

vom VIS ein Jahreserhebungsformular 

zugeschickt 

 

http://www.ovis.at/


Viehverkehrsschein 

Ovis 

  

 

 

       

10. Angaben am Begleitdokument (Viehverkehrsschein)  

Im Viehverkehrsschein sind Angaben zu den verbrachten Tieren, zum Tierschutz und zum Transport anzuführen.  

 

 LFBIS des Verkäufers 

 Name und Anschrift des Verkäufers 

 LFBIS des Käufers bzw. des Bestimmungsortes 

 Kennzeichen des Transportfahrzeuges   

 LFBIS des Transporteurs  

 Lebensnummer des Einzeltieres 

 Kategorie (Schaf,Widder,Ziege,Bock,Lamm, Kitz) 

 Geburtsmonat/ Geburtsjahr 

 Geburtsort/ Ort der Mast 

 Einzeltierbezogener Biohinweis 

 Verbringungsdatum 

 Unterschrift des Tierhalters 

 Unterschrift des Käufers 

 BIO – Kontrollstelle und Kontrollnummer angeben 

 

 

 

Der Herkunftsbetrieb bestätigt, dass jedes 

angeführte Tier 

 ordnungsgemäß gekennzeichnet, 

 gesund und transportfähig erscheint, 

 keiner oder einer bestimmten Warte-

zeit unterliegt, 

 nicht vorschriftswidrig behandelt wurde 

 und aus keinem Betrieb stammt, der 

Sperrmaßnahmen unterliegt. 

 

 

 

 

 

 

Achtung 

Sollte keine LFBIS vorhanden sein, 

so kann mit Hilfe Ihrer zuständigen 

Bezirksbauernkammer eine  

Tierhaltenummer beantragt werden.  


